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Stuttgart 

 

 

Wichtige Mitteilung an unsere Anlegerinnen und Anleger des OGAW-Sondervermögens mit der 

Bezeichnung 

 

 

LBBW Rentenfonds Euro 

(WKN: 848068 / ISIN: DE0008480682) 

 

Bekanntmachung der Änderung der Besonderen Anlagebedingungen 

 

 

Mit Genehmigung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (GZ: WA 44-Wp 6100-

10105496-2019/0004) vom 04.10.2019 werden die Allgemeinen Anlagebedingungen (AABen) und die 

Besonderen Anlagebedingungen (BABen) des oben genannten OGAW-Sondervermögens neu gefasst. 

Die Änderungen sind unter anderem auf Grund der Angleichung der Kostenklauseln an die 

„Musterbausteine für Kostenklauseln offener Publikumsinvestmentvermögen (ohne Immobilien-

Sondervermögen)“ der BaFin erforderlich.  

 

Dabei werden bei dem o.g. Sondervermögen Änderungen unter anderem in den Kosten und in den 

Anlagegrundsätzen und Anlagegrenzen vorgenommen. Nachfolgend erläutern wir Ihnen wesentliche 

Änderungen im Einzelnen. Ferner wurden einige redaktionelle sowie klarstellende Anpassungen in den 

AABen und BABen vorgenommen. 

 

A. Allgemeine Anlagebedingungen 

 

Die Übergangsregelung im bisherigen § 16 Abs. 4 Satz 3 ff. zu in der Vergangenheit 

ausgegebenen effektiven Stücken ist gegenstandslos. § 16 (Anteile) der AABen wird daher 

insgesamt wie folgt neu gefasst: 

 

§ 16 Anteile 

 

1. Die Anteile am OGAW-Sondervermögen lauten auf den Inhaber und werden in einer 

Sammelurkunde verbrieft; die Ausgabe von Einzelurkunden ist ausgeschlossen. Mit 

dem Erwerb eines Anteils am OGAW-Sondervermögen erwirbt der Anleger einen 

Miteigentumsanteil an der Sammelurkunde. Dieser ist übertragbar, soweit in den BABen 

nichts Abweichendes geregelt ist. 

2. Die Anteile können verschiedene Ausgestaltungsmerkmale, insbesondere hinsichtlich 

der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlages, des Rücknahmeabschlages, der 

Währung des Anteilwertes, der Verwaltungsvergütung, der Mindestanlagesumme oder 

einer Kombination dieser Merkmale (Anteilklassen) haben. Die Einzelheiten sind in den 

BABen festgelegt.  

 

B. Besondere Anlagebedingungen 

 

I. Bezeichnung 

 

Die Bezeichnung des Sondervermögens wird wie folgt neu gefasst: LBBW 

Rentenfonds Euro. 

 

II. Anlagegrundsätze und Anlagegrenzen 



 

 

 

1. § 2 Abs. 1 wird wie folgt neu gefasst:  

 

1.   a) Mindestens 51 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens muss in 

verzinslichen Wertpapieren angelegt werden. 

b) Das OGAW-Sondervermögen muss zu mehr als 50 Prozent in auf Euro 

lautende verzinsliche Wertpapiere, Bankguthaben oder 

Geldmarktinstrumente angelegt werden.   

c) Bis zu 10 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens darf in 

verzinslichen Wertpapieren, die nicht auf Euro lauten, Aktien, 

Optionsanleihen mit Optionsscheinen, Wandelschuldverschreibungen 

sowie Genuss-Scheinen angelegt werden.  

d) Bis zu 10 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens darf in 

Indexzertifikate auf Rentenindices, denen nicht auf Euro lautende 

Wertpapiere zugrunde liegen, und in Indexzertifikate auf Aktienindices 

angelegt werden. 

e) Die in Pension genommenen Wertpapiere sind auf diese Anlagegrenzen 

und die Anlagegrenzen des § 206 Absatz 1 bis 3 KAGB anzurechnen. 

2. Bis zu 49 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens können in 

Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben investiert werden. Auf Basis von § 2 Abs. 

2 S. 2 (neu) sind daher für das OGAW-Sondervermögen gehaltene Bankguthaben 

auf die Geldmarktinstrumente anzurechnen. Auf Basis von § 2 Abs. 4 S. 2 (neu) sind 

die für das OGAW-Sondervermögen erworbenen Geldmarktinstrumente auf 

Bankguthaben anzurechnen.  

 

III. Anteilklassen 

 

Gemäß § 4 Absatz 1 (neu) können Anteilklassen gebildet werden. 

Unterscheidungsmerkmal kann dabei zukünftig auch die Währung des Anteilswertes 

unter Einschluss von Währungssicherungsgeschäften sein. Der Abschluss von 

Währungskurssicherungsgeschäften ausschließlich zugunsten einer einzigen 

Währungsanteilklasse ist auf Basis von § 4 Absatz 2 (neu) zulässig. Für 

Währungsanteilklassen mit einer Währungsabsicherung zugunsten der Währung 

dieser Anteilklasse (Referenzwährung) darf die Gesellschaft Derivate im Sinne des 

§ 197 Absatz 1 KAGB auf Wechselkurse oder Währungen mit dem Ziel einsetzen, 

Anteilwertverluste durch Wechselkursverluste von nicht auf die Referenzwährung 

der Anteilklasse lautenden Vermögensgegenständen des OGAW-

Sondervermögens zu vermeiden. 

 

IV. Ausgabe- und Rücknahmepreis 

 

Es wird folgender § 6 Abs. 3 eingefügt: Abweichend von § 18 Absatz 3 der AABen 

ist der Abrechnungsstichtag für Anteilabrufe und Rücknahmeaufträge spätestens 

der übernächste auf den Eingang des Anteilabrufs- bzw. Rücknahmeauftrags 

folgende Wertermittlungstag. 

 

V. Kosten 

 

Der bisherige § 6 (Kosten) wird in § 7 (Kosten) der BABen überführt und wird wie 

folgt geändert: 



 

 

 

1. In § 7 Abs. 2 (neu) wird eine Kostenpauschale in Höhe von 0,30 Prozent eingefügt.  

Die Regelung lautet wie folgt:  

 

3.  Die Gesellschaft erhält aus dem OGAW-Sondervermögen eine jährliche 

Kostenpauschale in Höhe von bis zu 0,30 Prozent des Wertes des OGAW-

Sondervermögens.  

 Die Kostenpauschale deckt folgende abschließend genannten Kosten ab, die 

dem OGAW-Sondervermögen nicht separat belastet werden: 

a) bankübliche Depot- und Kontogebühren, ggf. einschließlich der banküblichen 

Kosten für die Verwahrung ausländischer Vermögensgegenstände im Ausland; 

b) Kosten für den Druck und Versand der für die Anleger bestimmten gesetzlich 

vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen (Jahres- und Halbjahresberichte, 

Verkaufsprospekt und wesentliche Anlegerinformationen); 

c) Kosten der Bekanntmachung der Jahres- und Halbjahresberichte, der 

Ausgabe- und Rücknahmepreise und ggf. der Ausschüttungen oder 

Thesaurierungen und des Auflösungsberichtes; 

d) Kosten für die Prüfung des OGAW-Sondervermögens durch den 

Abschlussprüfer des OGAW-Sondervermögens; 

e) Kosten für die Beauftragung von Stimmrechtsbevollmächtigten; 

f) Kosten für die Analyse des Anlageerfolgs des OGAW-Sondervermögens durch 

Dritte; 

g) Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder –dienstleistungen durch 

Dritte in Bezug auf ein oder mehrere Finanzinstrumente oder sonstige 

Vermögenswerte oder in Bezug auf die Emittenten oder potenziellen Emittenten 

von Finanzinstrumenten oder im engem Zusammenhang mit einer bestimmten 

Branche oder einem bestimmten Markt. 

Die in § 7 Abs. 3 a) bis f) (neu) genannten, zukünftig von der Kostenpauschale 

abgedeckten Kosten gingen unter dem bisherigen § 6 Abs. 5 als Aufwendungen zu 

Lasten des OGAW-Sondervermögens. Die unter § 7 Abs. 3 g) genannten Kosten 

werden unter der Kostenpauschale neu eingeführt. 

 

2. Die bislang in § 6 Abs. 3 geregelte Vergütung der Verwahrstelle wird gestrichen:  

 

Die monatliche Vergütung für die Verwahrstelle beträgt 1/12 von höchstens 0,24 % 

des durchschnittlichen Nettoinventarwertes des Sondervermögens in der 

Abrechnungsperiode, der aus den Werten am Ende eines jeden Tages errechnet 

wird. Die Vergütung wird monatlich anteilig erhoben. 

 

Die Vergütung der Verwahrstelle wird wie folgt in § 7 Abs. 4 neu geregelt:  

 

Die Verwahrstelle erhält für Ihre Tätigkeit eine jährliche Vergütung von bis zu 0,12 

Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens. 

 

3. Auf Grund der Einfügung in § 7 Abs. 2 bis Abs. 4 wird der zulässige jährliche 

Höchstbetrag in § 7 Abs. 5 (neu) auf 1,72 Prozent des Wertes des OGAW-

Sondervermögens angepasst.  



 

 

 

4. In § 7 Abs. 6 wird folgende Regelung eingefügt:  

 

Die Vergütungen/Kosten gemäß den vorstehenden Absätzen 1 bis 5 werden auf 

Basis des bewertungstäglich ermittelten Nettoinventarwertes errechnet. Dabei wird 

das Durchschnittsvolumen auf Grundlage aller Bewertungstage eines Monats 

ermittelt. Der jeweilige Vergütungssatz wird anhand der Kalendertage eines jeden 

Monats zeitanteilig gewichtet. Die Vergütung errechnet sich aus dem Produkt des 

Durchschnittsvolumens und des zeitanteiligen Vergütungssatzes. Die anteilige 

Vergütung wird täglich abgegrenzt und kann dem OGAW-Sondervermögen jederzeit 

entnommen werden. 

 

5. Die bislang in § 6 Abs. 5 enthaltene Regelung über Aufwendungen, die dem OGAW-

Sondervermögen belastet werden können, wird in § 7 Abs. 7 überführt und - unter 

Herausnahme der zukünftig von der Kostenpauschale abgedeckten 

Kostenpositionen - wie folgt neu gefasst: 

 

7. Zusätzlich zu den der Gesellschaft, der Verwahrstelle und ggf. Dritten 

zustehenden Vergütungen/Kosten gehen die folgenden Aufwendungen zu 

Lasten des OGAW-Sondervermögens: 

a) Kosten für die Erstellung und Verwendung eines dauerhaften 

Datenträgers, außer im Fall der Informationen über 

Fondsverschmelzungen und der Informationen über Maßnahmen im 

Zusammenhang mit Anlagegrenzverletzungen oder 

Berechnungsfehlern bei der Anteilwertermittlung; 

b) Kosten für die Geltendmachung und Durchsetzung von 

Rechtsansprüchen durch die Gesellschaft für Rechnung des OGAW-

Sondervermögens sowie der Abwehr von gegen die Gesellschaft zu 

Lasten des OGAW-Sondervermögens erhobenen Ansprüchen; 

c) Gebühren und Kosten, die von staatlichen Stellen in Bezug auf das 

OGAW-Sondervermögen erhoben werden; 

d) Kosten für Rechts- und Steuerberatung im Hinblick auf das OGAW-

Sondervermögen; 

e) Kosten sowie jegliche Entgelte, die mit dem Erwerb und/oder der 

Verwendung bzw. Nennung eines Vergleichsmaßstabes oder 

Finanzindizes anfallen können; 

f) Kosten, die in Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung 

von Vermögensgegenständen entstehen; 

g) Steuern, die anfallen im Zusammenhang mit den an die Gesellschaft, 

die Verwahrstelle und Dritte zu zahlenden Vergütungen, im 

Zusammenhang mit den vorstehend genannten Aufwendungen und im 

Zusammenhang mit der Verwaltung und Verwahrung.   

 

*** 

 

Die vorgenannten Änderungen sind von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht mit 

Schreiben vom 04.10.2019 genehmigt. 

 



 

 

Die genannten Änderungen der Besonderen Anlagebedingungen des o.g. Sondervermögens treten am 

24. Januar 2020 in Kraft. 

 

Sollten Anleger mit den oben genannten Änderungen bezüglich der Anlagegrundsätze oder der 

Kosten nicht einverstanden sein, so haben sie bis zum 21. Januar 2020, 16:00 Uhr das Recht, 

ihre Anteile an dem genannten Sondervermögen kostenfrei zurückzugeben. 

 

Mit Inkrafttreten erscheint auch jeweils eine aktualisierte Ausgabe des Verkaufsprospektes und der 

Wesentlichen Anlegerinformationen. Diese Dokumente sind im Internet unter www.lbbw-am.de oder bei 

der LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH auf Anforderung kostenfrei erhältlich. 

 

Die geänderten Besonderen Anlagebedingungen des o.g. Sondervermögens sind nachfolgend 

vollständig abgedruckt.  

 

 

Stuttgart, den 17.10.2019 

 

LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH 

Die Geschäftsführung 

 

 

 

Besondere Anlagebedingungen 

zur Regelung des Rechtsverhältnisses zwischen den Anlegern und der LBBW Asset Management 

Investmentgesellschaft mbH, Stuttgart, („Gesellschaft“) für das von der Gesellschaft verwaltete OGAW-

Sondervermögen 

LBBW Rentenfonds Euro, 

die nur in Verbindung mit den für dieses Sondervermögen von der Gesellschaft aufgestellten 

„Allgemeinen Anlagebedingungen“ (AABen) gelten. 

 

ANLAGEGRUNDSÄTZE UND ANLAGEGRENZEN 

 

§ 1 Vermögensgegenstände 

Die Gesellschaft darf für das OGAW-Sondervermögen folgende Vermögensgegenstände erwerben: 

1. Wertpapiere gemäß § 5 AAB, 

2. Geldmarktinstrumente gemäß § 6 AAB, 

3. Bankguthaben gemäß § 7 AAB, 

4. Investmentanteile gemäß § 8 AAB, 

5. Derivate gemäß § 9 AAB, 

6. Sonstige Anlageinstrumente gemäß § 10 AAB. 

 

§ 2 Anlagegrenzen 



 

 

1.   a) Mindestens 51 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens muss in verzinslichen 

Wertpapieren angelegt werden. 

b) Das OGAW-Sondervermögen muss zu mehr als 50 Prozent in auf Euro lautende verzinsliche 

Wertpapiere, Bankguthaben oder Geldmarktinstrumente angelegt werden.   

c) Bis zu 10 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens darf in verzinslichen 

Wertpapieren, die nicht auf Euro lauten, Aktien, Optionsanleihen mit Optionsscheinen, 

Wandelschuldverschreibungen sowie Genuss-Scheinen angelegt werden.  

d) Bis zu 10 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens darf in Indexzertifikate auf 

Rentenindices, denen nicht auf Euro lautende Wertpapiere zugrunde liegen, und in 

Indexzertifikate auf Aktienindices angelegt werden. 

e) Die in Pension genommenen Wertpapiere sind auf diese Anlagegrenzen und die 

Anlagegrenzen des § 206 Absatz 1 bis 3 KAGB anzurechnen. 

2. Die Gesellschaft darf in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik Deutschland 

sowie des Landes Baden-Württemberg jeweils mehr als 35 Prozent des Wertes des OGAW-

Sondervermögens anlegen. 

3. Bis zu 49 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens darf in Geldmarktinstrumenten im 

Sinne von § 6 der AAB angelegt werden. Hierbei sind die für das OGAW-Sondervermögen 

gehaltenen Bankguthaben anzurechnen. Die in Pension genommenen Geldmarktinstrumente sind 

auf die Anlagegrenzen des § 206 Absatz 1 bis 3 KAGB anzurechnen. 

4. Bis zu 49 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens darf in Bankguthaben nach Maßgabe 

des § 7 Satz 1 der AAB gehalten werden. Hierbei sind die für das OGAW-Sondervermögen 

erworbenen Geldmarktinstrumente anzurechnen. 

5. Bis zu 10 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens darf in Investmentanteile gemäß § 8 

der AAB angelegt werden. Innerhalb dieser Grenze dürfen alle zulässigen Arten in- und 

ausländischer Investmentanteile erworben werden; Grenzen für einzelne Arten von 

Investmentanteilen bestehen nicht. Die Auswahl kann u.a. nach dem Anlagekonzept, 

Anlageschwerpunkt, Anlagebedingungen oder Angaben im Jahres- bzw. Halbjahresbericht 

erfolgen. Die in Pension genommenen Investmentanteile sind auf die Anlagegrenzen der §§ 207 

und 210 Absatz 3 KAGB anzurechnen. 

 

§ 3 Anlageausschuss 

Die Gesellschaft kann sich bei der Auswahl der für das OGAW-Sondervermögen anzuschaffenden oder 

zu veräußernden Vermögensgegenstände des Rates eines Anlageausschusses bedienen. 

 

ANTEILKLASSEN 

 

§ 4 Anteilklassen 

1. Für das OGAW-Sondervermögen können Anteilklassen im Sinne von § 16 Absatz 2 der AAB 

gebildet werden, die sich hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, der 

Währung des Anteilwertes einschließlich des Einsatzes von Währungssicherungsgeschäften, der 

Verwaltungsvergütung, der Mindestanlagesumme oder einer Kombination dieser Merkmale 

unterscheiden. Die Bildung von Anteilklassen ist jederzeit zulässig. Sie liegt im Ermessen der 



 

 

Gesellschaft.  

2. Der Abschluss von Währungskurssicherungsgeschäften ausschließlich zugunsten einer einzigen 

Währungsanteilklasse ist zulässig. Für Währungsanteilklassen mit einer Währungsabsicherung 

zugunsten der Währung dieser Anteilklasse (Referenzwährung) darf die Gesellschaft auch 

unabhängig von § 9 der AABen Derivate im Sinne des § 197 Absatz 1 KAGB auf Wechselkurse 

oder Währungen mit dem Ziel einsetzen, Anteilwertverluste durch Wechselkursverluste von nicht 

auf die Referenzwährung der Anteilklasse lautenden Vermögensgegenständen des OGAW-

Sondervermögens zu vermeiden. 

3. Der Anteilwert wird für jede Anteilklasse gesondert errechnet, indem die Kosten der Auflegung 

neuer Anteilklassen, die Ausschüttungen (einschließlich der aus dem Fondsvermögen ggf. 

abzuführenden Steuern), die Verwaltungsvergütung und die Ergebnisse aus 

Währungskurssicherungsgeschäften, die auf eine bestimmte Anteilklasse entfallen, ggf. 

einschließlich Ertragsausgleich, ausschließlich dieser Anteilklasse zugeordnet werden. 

4. Die bestehenden Anteilklassen werden sowohl im Verkaufsprospekt als auch im Jahres- und 

Halbjahresbericht einzeln aufgezählt. Die die Anteilklassen kennzeichnenden 

Ausgestaltungsmerkmale (Ausgabeaufschlag, Ertragsverwendung, Währung des Anteilwertes, 

Verwaltungsvergütung, der Mindestanlagesumme oder eine Kombination dieser Merkmale) 

werden im Verkaufsprospekt und im Jahres- und Halbjahresbericht im Einzelnen beschrieben. 

 

ANTEILE, AUSGABEPREIS, RÜCKNAHMEPREIS, RÜCKNAHME VON ANTEILEN UND KOSTEN 

 

§ 5 Anteile 

1. Die Anleger sind an den jeweiligen Vermögensgegenständen des OGAW-Sondervermögens in 

Höhe ihrer Anteile als Miteigentümer nach Bruchteilen beteiligt. 

 

§ 6 Ausgabe- und Rücknahmepreis 

1. Der Ausgabeaufschlag beträgt bis zu 3,00 Prozent des Anteilwerts. Es steht der Gesellschaft frei, 

für eine oder mehrere Anteilklassen niedrigere Ausgabeaufschläge zu berechnen oder von der 

Berechnung eines Ausgabeaufschlages abzusehen. 

2. Ein Rücknahmeabschlag wird nicht erhoben. 

3. Abweichend von § 18 Absatz 3 der AABen ist der Abrechnungsstichtag für Anteilabrufe und 

Rücknahmeaufträge spätestens der übernächste auf den Eingang des Anteilabrufs- bzw. 

Rücknahmeauftrags folgende Wertermittlungstag. 

 

§ 7 Kosten 

1. Die Gesellschaft gibt für jede Anteilklasse im Verkaufsprospekt sowie im Jahres- und im 

Halbjahresbericht die erhobene Verwaltungsvergütung an. Die Gesellschaft erhält für die 

Verwaltung des OGAW-Sondervermögens eine jährliche Vergütung in Höhe von bis zu 

1,20 Prozent des durchschnittlichen Nettoinventarwertes des OGAW-Sondervermögens. 

2. Die Gesellschaft erhält aus dem OGAW-Sondervermögen eine jährliche Kostenpauschale in 

Höhe von bis zu 0,30 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens.  



 

 

 Die Kostenpauschale deckt folgende abschließend genannten Kosten ab, die dem OGAW-

Sondervermögen nicht separat belastet werden: 

a) bankübliche Depot- und Kontogebühren, ggf. einschließlich der banküblichen Kosten für die 

Verwahrung ausländischer Vermögensgegenstände im Ausland;  

b) Kosten für den Druck und Versand der für die Anleger bestimmten gesetzlich 

vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen (Jahres- und Halbjahresberichte, Verkaufsprospekt, 

wesentliche Anlegerinformationen); 

c) Kosten für die Bekanntmachung der Jahres- und Halbjahresberichte, der Ausgabe- und 

Rücknahmepreise und ggf. der Ausschüttungen oder Thesaurierungen und des 

Auflösungsberichtes; 

d)  Kosten für die Prüfung des OGAW-Sondervermögens durch den Abschlussprüfer des 

OGAW-Sondervermögens; 

e) Kosten für die Beauftragung von Stimmrechtsbevollmächtigten; 

 

f) Kosten für die Analyse des Anlageerfolges des OGAW-Sondervermögens durch Dritte; 

g) Kosten für die Bereitstellung von Analysematerial oder –dienstleistungen durch Dritte in 

Bezug auf ein oder mehrere Finanzinstrumente oder sonstige Vermögenswerte oder in 

Bezug auf die Emittenten oder potenziellen Emittenten von Finanzinstrumenten oder im 

engem Zusammenhang mit einer bestimmten Branche oder einem bestimmten Markt. 

 

3. Ferner werden dem OGAW-Sondervermögen die durch Dritte in Rechnung gestellten Kosten und 

Leistungsentgelte, deren Dienste sich die Gesellschaft für den Abschluss und die Verwaltung von 

Derivate-Geschäften und für die Verwaltung von Sicherheiten solcher Derivate-Geschäfte 

(Collateral-Management) bedient, bis zur Höhe von jährlich insgesamt 0,10 Prozent des Wertes 

des OGAW-Sondervermögens belastet. Dies beinhaltet insbesondere auch Leistungen Dritter im 

Rahmen der Erfüllung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 European Market Infrastructure 

Regulation (EMIR), unter anderem durch Meldungen an Transaktionsregister sowie Leistungen 

im Zusammenhang mit Rechtsträger-Kennungen und das zentrale Clearing von OTC-Derivaten. 

 Es steht der Gesellschaft frei, nur Teilbeträge zu belasten oder von einer Belastung abzusehen. 

4.  Die Verwahrstelle erhält für Ihre Tätigkeit eine jährliche Vergütung von bis zu 0,12 Prozent des 

Wertes des OGAW-Sondervermögens. 

5. Der Betrag, der dem OGAW-Sondervermögen nach den vorstehenden Absätzen 1 bis 4 als 

Vergütung/Kosten entnommen wird, kann jährlich insgesamt bis zu 1,72 Prozent des Wertes des 

OGAW-Sondervermögens betragen. 

6. Die Vergütungen/Kosten gemäß den vorstehenden Absätzen 1 bis 5 werden auf Basis des 

bewertungstäglich ermittelten Nettoinventarwertes errechnet. Dabei wird das 

Durchschnittsvolumen auf Grundlage aller Bewertungstage eines Monats ermittelt. Der jeweilige 

Vergütungssatz wird anhand der Kalendertage eines jeden Monats zeitanteilig gewichtet. Die 

Vergütung errechnet sich aus dem Produkt des Durchschnittsvolumens und des zeitanteiligen 

Vergütungssatzes. Die anteilige Vergütung wird täglich abgegrenzt und kann dem OGAW-

Sondervermögen jederzeit entnommen werden. 

7. Zusätzlich zu den der Gesellschaft, der Verwahrstelle und ggf. Dritten zustehenden 

Vergütungen/Kosten gehen die folgenden Aufwendungen zulasten des OGAW-

Sondervermögens: 



 

 

a) Kosten der Erstellung und Verwendung eines dauerhaften Datenträgers, außer im Fall der 

Informationen über Fondsverschmelzungen und der Informationen über Maßnahmen im 

Zusammenhang mit Anlagegrenzverletzungen oder Berechnungsfehlern bei der 

Anteilwertermittlung; 

b) Kosten für die Geltendmachung und Durchsetzung von Rechtsansprüchen durch die 

Gesellschaft für Rechnung des OGAW-Sondervermögens sowie der Abwehr von gegen 

die Gesellschaft zu Lasten des OGAW-Sondervermögens erhobenen Ansprüchen; 

c) Gebühren und Kosten, die von staatlichen Stellen in Bezug auf das OGAW-

Sondervermögen erhoben werden; 

d) Kosten für Rechts- und Steuerberatung im Hinblick auf das OGAW-Sondervermögen; 

e) Kosten sowie jegliche Entgelte, die mit dem Erwerb und/oder der Verwendung bzw. 

Nennung eines Vergleichsmaßstabes oder Finanzindizes anfallen können; 

f)  die in Zusammenhang mit dem Erwerb und der Veräußerung von 

Vermögensgegenständen entstehenden Kosten; 

g) Steuern, die anfallen im Zusammenhang mit den an die Gesellschaft, die Verwahrstelle 

und Dritte zu zahlenden Vergütungen, im Zusammenhang mit den vorstehend genannten 

Aufwendungen und im Zusammenhang mit der Verwaltung und Verwahrung.   

8. Die Gesellschaft hat im Jahresbericht und im Halbjahresbericht den Betrag der 

Ausgabeaufschläge und Rücknahmeabschläge offen zu legen, die dem OGAW-Sondervermögen 

im Berichtszeitraum für den Erwerb und die Rücknahme von Anteilen im Sinne des § 196 KAGB 

berechnet worden sind. Beim Erwerb von Anteilen, die direkt oder indirekt von der Gesellschaft 

selbst oder einer anderen Gesellschaft verwaltet werden, mit der die Gesellschaft durch eine 

wesentliche unmittelbare oder mittelbare Beteiligung verbunden ist, darf die Gesellschaft oder die 

andere Gesellschaft für den Erwerb und die Rücknahme keine Ausgabeaufschläge und 

Rücknahmeabschläge berechnen. Die Gesellschaft hat im Jahresbericht und im 

Halbjahresbericht die Vergütung offen zu legen, die dem OGAW-Sondervermögen von der 

Gesellschaft selbst, von einer anderen Kapitalverwaltungsgesellschaft, einer 

Investmentaktiengesellschaft mit veränderlichem Kapital oder einer anderen Gesellschaft, mit der 

die Gesellschaft durch eine wesentliche unmittelbare oder mittelbare Beteiligung verbunden ist 

oder einer EU-Verwaltungsgesellschaft oder ausländischen AIF-Verwaltungsgesellschaft als 

Verwaltungsvergütung für die im OGAW-Sondervermögen gehaltenen Anteile berechnet wurde. 

 

ERTRAGSVERWENDUNG UND GESCHÄFTSJAHR 

 

§ 8 Ausschüttung  

1. Für die ausschüttenden Anteilklassen schüttet die Gesellschaft grundsätzlich die während des 

Geschäftsjahres für Rechnung des OGAW-Sondervermögens angefallenen und nicht zur 

Kostendeckung verwendeten anteiligen Zinsen, Dividenden und sonstige Erträge - unter 

Berücksichtigung des zugehörigen Ertragsausgleichs - aus. Realisierte Veräußerungsgewinne 

und sonstige Erträge - unter Berücksichtigung des zugehörigen Ertragsausgleichs - können 

anteilig ebenfalls zur Ausschüttung herangezogen werden. 

2. Ausschüttbare anteilige Erträge gemäß Absatz 1 können zur Ausschüttung in späteren 

Geschäftsjahren insoweit vorgetragen werden, als die Summe der vorgetragenen Erträge 

15 Prozent des jeweiligen Wertes des OGAW-Sondervermögens zum Ende des Geschäftsjahres 



 

 

nicht übersteigt. Erträge aus Rumpfgeschäftsjahren können vollständig vorgetragen werden. 

3. Im Interesse der Substanzerhaltung können anteilige Erträge teilweise, in Sonderfällen auch 

vollständig, zur Wiederanlage im OGAW-Sondervermögen bestimmt werden.  

4. Die Ausschüttung erfolgt jährlich innerhalb von vier Monaten nach Schluss des Geschäftsjahres.  

5.  Zwischenausschüttungen sind zulässig. 

 

§ 9 Thesaurierung der Erträge 

Für die thesaurierenden Anteilklassen legt die Gesellschaft die während des Geschäftsjahres für 

Rechnung des OGAW-Sondervermögens angefallenen und nicht zur Kostendeckung verwendeten 

Zinsen, Dividenden und sonstige Erträge - unter Berücksichtigung des zugehörigen Ertragsausgleichs 

- sowie die realisierten Veräußerungsgewinne der thesaurierenden Anteilklassen im OGAW-

Sondervermögen anteilig wieder an. 

 

§ 10 Geschäftsjahr 

Das Geschäftsjahr des OGAW-Sondervermögens beginnt am 1. April und endet am 31. März eines 

jeden Jahres. 

 


